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1 Geltungsbereich dieser AGB 
 
1.1 Allgemeines 
 
Diese Bedingungen gelten für den Vertrag zwischen uns als Veranstalter und Ihnen als Aus-
steller. 
 
1.2 Ihre AGB 
 
Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit wir ihnen ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben und unsere AGB ausgeschlossen haben. Sollten Sie Ihre AGB in Ihrem 
Angebot zugrunde legen, erlangen diese keine Geltung, wenn wir Ihr Angebot auf Basis un-
serer AGB (z.B. weil wir ein Angebot auf Basis unserer AGB angefragt haben, oder weil wir 
mit Ihnen unsere AGB nach Ziffer 1.1 vereinbart haben) annehmen. Insoweit wird § 362 HGB 
ausgeschlossen. 
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2 Vertragsschluss / Vertragsgegenstand / Zulassung 
 
2.1   Zustandekommen 

 
Der Ausstellervertrag kommt nur durch schriftliche Vereinbarung (E-Mail, Post, Fax) zu-
stande. 

 
Sie geben das Angebot ab, indem Sie das Anmeldeformular ausfüllen und an uns senden, 
sowie durch ggf. mündliche Anmeldung. Soweit nicht anders vereinbart, sind Sie an Ihr An-
gebot 4 Wochen gebunden. 
 
Für jeden Stand muss eine Anmeldung getätigt werden.  
 
Wir erklären die Annahme durch eine schriftliche Bestätigung (E-Mail, Post, Fax). Damit 
kommt der Vertrag zustande (Zulassung). 
 
2.1 Zulassung 
 
Wir können angemeldete Interessenten nach eigenem Ermessen zulassen. Ein Anspruch auf 
Zulassung besteht nicht. 
 
Im Regelfall zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt die Standbestätigung, aus der sich der kon-
krete Standplatz ergibt. 
 
2.2 Inhalte, Umfang 

 
Vertragsgegenstand ist der sich aus der Veranstaltungsbeschreibung und dieser AGB erge-
bende Leistungsumfang. Zusätzliche Leistungen können bzw. müssen kostenpflichtig hinzu-
gebucht werden. 

 
2.3 Erklärungen von/an Mitarbeiter 

 
Angestellte, freie Mitarbeiter, Vertreter der Veranstaltungsstätte oder Dienstleister von uns 
sind nicht berechtigt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder schriftliche Zusicherungen zu 
geben, die über den eigentlichen Vertrag hinausgehen, es sei denn, dass wir diese Person 
zuvor ausdrücklich als berechtigt benannt haben. 
 
2.4 Anspruch auf Teilnahme 

 
Aus einer Teilnahme in Vorjahren, einer Reservierung oder Vormerkung können Sie keinen 
Anspruch auf Teilnahme herleiten, sofern die Reservierung oder Vormerkung durch uns nicht 
ausdrücklich als verbindlich vorgenommen wurde. 

 
2.5 Bedingungen und Auflagen Dritter 

 
Sie sind im allseitigen Interesse verpflichtet, die Vorgaben der Veranstaltungsstätte mit Blick 
auf Sicherheit, Standbau, Brandschutz, Infektionsschutz und Hygiene zu beachten. Vorrang 
haben im Einzelfall die Richtlinien der Veranstaltungsstätte zum Zeitpunkt des Betretens des 
Veranstaltungsgeländes. 
 
Im Übrigen gelten bzgl. Sicherheit, Standbau, Brandschutz, Infektionsschutz und Hygiene die  

• Hausordnung, 

• Allgemeinen Geschäftsbedingungen,  

• Technischen Bestimmungen, 

• Sicherheitsbestimmungen bzw. -richtlinien,  
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und ähnliche Bestimmungen mit Blick auf Sicherheit und Ordnung der jeweiligen Veranstal-
tungsstätte, die Sie anerkennen, sich ihnen unterwerfen und bei Bedarf beim Betreiber der 
Veranstaltungsstätte bzw. bei uns einholen können. 
 
Diese Bestimmungen der Veranstaltungsstätte haben Vorrang vor unseren AGB, wenn sie 
strengere Vorgaben machen als wir. Unsere AGB haben Vorrang, wenn unsere AGB stren-
gere Vorgaben machen. Im Falle von Unklarheiten oder eines Widerspruchs haben die Best-
immungen der Veranstaltungsstätte aus Gründen der gesamtheitlichen Veranstaltungssi-
cherheit Vorrang. 

 
2.6 Sonderregelungen für Infektionsschutz bzw. Bevölkerungsschutz 

 
Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung bestehenden Hygieneregeln und behördli-
chen Auflagen am Veranstaltungsort bzw. der Veranstaltungsstätte.  
 
2.7 Übernahme von Verantwortung durch Prüfung bzw. Nicht-Prüfung 
 
Nehmen wir ein in diesen Geschäftsbedingungen oder unserem Vertrag uns zustehendes 
Recht (bspw. für eine Abnahme, eine Prüfung, ein Betretenkönnen usw.) nicht wahr, so än-
dert dies nichts an unseren gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Verantwortlichkeiten. 

 
 

3 Ausstellergebühren / Zahlungsbedingungen 
 
3.1 Preise 
 
Es gelten die Ausstellergebühren und Preise gemäß der Veranstaltungsbeschreibung. 
 
3.2 Gebühren- und Preiserhöhungen 
 
Fall 1: 
Wir können die vereinbarten Kosten nachträglich angemessen und anteilig erhöhen, wenn 
sich Materialherstellungskosten, Materialkosten, Beschaffungskosten, Produktionskosten, 
Lohn- und Lohnnebenkosten, Sozialabgaben und/oder Energiekosten, Kosten durch Umwelt-
auflagen, Kosten durch Währungsregularien, Kosten durch Zolländerungen, Frachtsätze 
oder öffentliche Abgaben (Faktoren) erhöhen, und wenn diese Kosten unsere vertraglich ver-
einbarten Leistungen mittelbar oder unmittelbar beeinflussen und wenn zwischen Vertrags-
schluss und Lieferung der Waren bzw. Erbringung der Leistung mehr als 4 Monate liegen. 
 
Fall 2: 
Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, können wir die Preise auch im Zeitraum von 
weniger als 4 Monaten anpassen:  
 
Wir können uns auf die Preissteigerung auch dann berufen, wenn Sie und wir bereits bei 
Vertragsschluss von dem Ereignis (nicht notwendig ist die konkrete Möglichkeit einer Preis-
steigerung oder eine konkrete Preissteigerung) Kenntnis hatten oder ohne grobe Fahrlässig-
keit Kenntnis erlangen müssten (z.B. eine laufende Pandemie, ein laufender Krieg usw.). 
 
Die Preissteigerung wurde ausgelöst durch national oder international schwerwiegende kri-
senähnliche Ereignisse, und eine frühere Beschaffung zum angebotenen Preis war nicht 
möglich, nicht zumutbar oder nicht branchenüblich. Führt die Preissteigerung dazu, dass der 
gesamte Vertrag in nicht unerheblichem Ausmaß nicht mehr wirtschaftlich oder zumutbar ist, 
sind Sie und wir verpflichtet, einvernehmlich eine Anpassung von Preisen oder Leistungen 
zu versuchen. Gelingt dies nicht, ist Ziffer 18. anwendbar. 
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Betrifft die Steigerung nur Aussteller, ist die Erhöhung als Umlage auf alle Aussteller anteilig 
zur jeweiligen Standgröße vorzunehmen. Betrifft die Steigerung alle Beteiligten (also auch 
Besucher, Sponsoren usw.), ist die Erhöhung entsprechend anteilig auf alle umzulegen; 
kann der Eintrittspreis für Besucher nicht mehr erhöht werden (weil die Besucher die Ein-
trittskarten bereits erworben haben), so ist diese Gruppe aus der Berechnung herauszuneh-
men. 
 
Die Anzahl der Aussteller bzw. Beteiligten bemisst sich nach der Summe aller zahlenden 
bzw. zahlungspflichtigen Aussteller (inklusive Mitaussteller) bzw. Beteiligten zum billigen 
Zeitpunkt der Berechnung der Umlage; Das Risiko des Zahlungsausfalls einzelner Ausstel-
ler/Beteiligter geht zu unseren Lasten. 
 
Fall 3:  
Die Regelungen zu Fall 2 sind entsprechend anwendbar bei klimatischen Extrembedingun-
gen (unter minus 10 Grad oder über 35 Grad), die zu notwendigen Schutz- oder Klimatisie-
rungs- oder Heizmaßnahmen führen. Die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit der Kostenstei-
gerung wird widerleglich vermutet, wenn arbeitsschutzrechtliche Vorschriften oder unabhän-
gige Sicherheits- oder Gesundheitsexperten die Maßnahmen empfehlen oder Behörden 
diese fordern; umgekehrt wird die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit nicht dadurch ausge-
schlossen, wenn es keine Vorschriften oder Empfehlung geben sollte. 
 
Fall 4:  
Die Regelungen zu Fall 2 sind entsprechend anwendbar beim Eintritt von sicherheitsrelevan-
ten Ereignissen (z.B. ernstzunehmende Drohungen, Unruhen, Demonstrationen), die zu not-
wendigen Sicherheitsmaßnahmen führen. Die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit der Kos-
tensteigerung wird widerleglich vermutet, wenn die Polizei oder Polizeibehörden oder unab-
hängige Sicherheitsexperten die Maßnahmen empfehlen oder fordern; umgekehrt wird die 
Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit nicht dadurch ausgeschlossen, wenn es keine Empfeh-
lung oder Forderung geben sollte. Dies gilt für Maßnahmen mit Blick auf Leben, Körper und 
Gesundheit entsprechend. 
 
Bevor eine Preisänderung bei Ihnen zu einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit i.S.d. § 275 
Absatz 2 BGB führt, können wir verlangen, dass die gegenseitigen Leistungen i.S.d. § 313 
BGB angemessen anzupassen sind. 
 
3.3 Preisbestandteile 

 
Mit den Ausstellergebühren sind nur diejenigen Kostenbestandteile abgedeckt, die sich aus 
der Veranstaltungsbeschreibung ergeben.  
 
Zusätzliche Ausstattungswünsche, Mobiliar, Bodenbelag, Standwände, Mietkosten, An-
schlüsse für Telefon, WLAN, Strom und Wasser, Parkgebühren, usw. kommen hinzu, wenn 
sie nicht ausdrücklich in der Veranstaltungsbeschreibung genannt sind.  
 
3.4 Sonstiges zu den Preisen 
 
Abzüge der Standfläche durch bauliche Begebenheiten (z.B. Säulen, Wandvorsprünge) min-
dern die Preise nicht, soweit nicht ausdrücklich eine undurchbrochene Fläche mit lichter 
Breite, Tiefe, Höhe usw. vereinbart ist.  
 
Angegebene Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer und gelten 
in Euro. 
 
Etwaige mit der Zahlung/Überweisung verbundenen Kosten tragen Sie. 
 
3.5 Zahlungsbedingungen 
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Mit Vertragsschluss erhalten Sie unsere Rechnung über die bis dahin vereinbarten Gebüh-
ren und Kosten.  
 
Die Ihnen erteilten Rechnungen sind nach 30 Tagen, aber vor dem offiziellen Aufbaubeginn, 
fällig. 
 

Die vereinbarten Kosten und Gebühren sind in jedem Fall spätestens vor Aufbaubeginn zu 
zahlen, soweit nicht ausdrücklich ein anderer Zahlungstermin vereinbart ist.  
 
3.6 Nichtzahlung 

 
Erfolgt der unwiderrufliche Zahlungseingang nicht spätestens 30 Tage nach Rechnungsstel-
lung bzw. in jedem Fall vor offiziellem Aufbaubeginn, sind wir berechtigt, anderweitig über die 
Standfläche zu verfügen; wir behalten aber unseren Zahlungsanspruch. 
 
Sie werden von Ihrer Zahlungsverpflichtung frei, soweit ein neuer Aussteller ggf. auch neu 
oder anders vereinbarte Gebühren und Kosten bezahlt hat.  
 
Dabei gilt erst dann ein neuer Aussteller als Ersatz, wenn dieser Aussteller entweder aus-
schließlich durch Ihr Zutun neuer Aussteller geworden ist oder wenn alle anderen von vorn-
herein freien Standplätze bereits belegt sind und ein neuer Aussteller somit auf Ihren Platz 
überhaupt nachrücken kann. Werden nach den Zulassungen von Ihnen und anderen Aus-
stellern auch andere als nur Ihre Standfläche frei, gilt für die Nachbelegung von neuen Aus-
stellern das Prioritätsprinzip (d.h. wenn Aussteller A ausfällt und damit dessen Fläche A frei 
wird, wird zunächst ein Nachrücker für diese Fläche A bestimmt usw.). Wir sind nicht ver-
pflichtet, uns um einen neuen Aussteller zu bemühen. Die Regelungen zur Stornierung ha-
ben Vorrang, wenn diese kostentechnisch günstiger für Sie ausfallen. 
 
3.7 Nicht-Teilnahme 
 
Die vereinbarten Gebühren und Kosten sind auch dann zu bezahlen, wenn Sie Ihren Stand 
bzw. die Fläche aus von uns nicht zu vertretenden und in diesen AGB nicht geregelten Grün-
den nicht besetzen.  
 
Wir können Sie zur Erklärung auffordern, ob Sie den Stand noch besetzen werden; erhalten 
wir hierauf keine unverzügliche Antwort, können wir den Stand anderweitig vergeben oder 
den Leerstand dekorieren.  
 
Die Kosten einer angemessenen Dekoration können wir Ihnen in Rechnung stellen. Bei einer 
anderweitigen Vergabe an Dritte gilt Ziffer 3.6. 
 
3.8 Risikotragung 
 
Die Anzahl der Aussteller, die Anzahl der Vorträge und/oder die Anzahl von Besuchern bzw. 
Ihre Erwartungen über diese Zahlen bzw. Erfahrungen aus den Vorjahren der Veranstaltung 
oder anderer Veranstaltungen berechtigen Sie nicht zu einer Minderung der vereinbarten 
Preise, zum Rücktritt oder zur Kündigung oder anderen Auflösungsgründen, soweit wir nicht 
diese Zahlen beziffert und zugesichert haben; Ihre Erwartungen bzw. Erfahrungen sind auch 
keine Geschäftsgrundlage, sofern wir diese nicht ausdrücklich zahlenmäßig beziffert und als 
Geschäftsgrundlage vereinbart haben. 
 
 

4 Standplatz / Vergabe 
 
4.1 Anspruch auf bestimmten Platz, Verlegung des Platzes 
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Wir können die Flächen in eigenem Ermessen den Ausstellern zuordnen, ein Anspruch auf 
eine bestimmte Fläche besteht nur, wenn dies verbindlich schriftlich vereinbart ist.  

 
Wir können die zugewiesene Standfläche, soweit nicht verbindlich vereinbart, verlegen, so-
weit die Verlegung für Sie zumutbar ist und den Vertragszweck nicht beeinträchtigt. 

 
Soweit Änderungen aus wichtigem Grund oder durch unvorhergesehene Ereignisse (z.B. 
Höhere Gewalt) notwendig werden, wird vereinbart, dass Änderungen und Anpassungen von 
Standflächen und -größen oder der Ausstellergebühren stets als milderes Mittel vor einer Ab-
sage/Kündigung gelten und beide Vertragspartner zunächst versuchen werden, die Notwen-
digkeit in Einklang mit dem Vertragszweck zu bringen. 
 
4.2 Bedingung der Überlassung der Standfläche 

 
Die Überlassung eines Standplatzes erfolgt unter der Bedingung, dass der Ausstellungs-
stand, seine Inhalte, dort präsentierte Waren, die Art der Präsentation und das Personal 
Dritte nicht belästigen, insbesondere auch andere Aussteller nicht stören und dem Veranstal-
tungszweck entgegenstehen und am Stand keine Waren oder Leistungen oder Gegenstände 
präsentiert werden, die Rechte Dritter verletzen (z.B. Markenrechte). Als mildestes Mittel 
können wir solche Waren oder Leistungen oder Gegenstände vom Stand auf Ihre Kosten 
entfernen lassen, bei schwerwiegenden Verstößen (z.B. im Verhältnis zur Anzahl der Wa-
ren/Leistungen und Gegenstände insgesamt, bei außergewöhnlich hohen Werten, die im 
Streit stehen oder bei Wiederholung der unerlaubten Präsentation) können wir den Stand 
schließen bzw. die Überlassung widerrufen. 
 
4.3 Überlassung an Dritte 

 
Eine Überlassung der Ihnen zugewiesenen Fläche an Dritte (auch Unter- oder Mitaussteller) 
ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch uns erlaubt.  
 
 

5 Mitaussteller 
 
5.1 Allgemeines 
 
Gibt es neben dem Aussteller weitere Mitaussteller auf einer Standfläche, müssen diese an-
gemeldet und von uns zugelassen werden. Wir können einzelne Mitaussteller von der Zulas-
sung aus wichtigem Grund ausnehmen, die Anmeldung der übrigen bleibt davon unberührt. 
 
5.2 Hauptaussteller 
 
Hauptaussteller ist, wer die Anmeldung abgibt. Es kann pro Stand nur einen Hauptaussteller 
geben. 
 
5.3 Mitaussteller 
 
Mitaussteller ist, wer im Verhältnis zum (Haupt-)Aussteller eine andere Rechtsform, einen 
anderen Firmennamen, eine andere Gesellschafterstruktur, eine andere Steuernummer, eine 
andere Zielgruppe und/oder ein anderes Leistungsportfolio hat und ebenfalls auf dem Stand 
anwesend ist und Leistungen, Waren oder (s)eine Person als Gesprächspartner anbietet. Im 
Streitfall haben Hauptaussteller und von der von uns als Mitaussteller eingestufte Anwe-
sende nachzuweisen, dass vorstehende Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Erfolgt der Nach-
weis nicht vor der Veranstaltung, können wir trotzdem die Zahlung als Mitaussteller verlan-
gen, der Betrag wird dann bei Nachweiserbringung wieder erstattet. 
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5.4 Gemeinsame Haftung  
 
Der Hauptaussteller schuldet seine Ausstellergebühr sowie ggf. durch weitere Bestellungen 
zusätzlich anfallende Kosten. 
 
Der Hauptaussteller und jeder Mitaussteller schulden gesamtschuldnerisch die auf den Mit-
aussteller entfallende Ausstellergebühr sowie ggf. durch weitere durch den Mitaussteller ver-
anlasste Bestellungen zusätzlich anfallende Kosten. 
 
Der Hauptaussteller garantiert und steht dafür ein, dass von ihm angemeldete Mitaussteller 
Kenntnis von diesen AGB erlangen und diese einhalten. 
 
5.5 Verhandlungen, Vereinbarungen, Befolgen von Weisungen 
 
Eine Anweisung gilt für bzw. gegen Haupt- und Mitaussteller gleichermaßen, wenn und so-
weit diese zumindest eines auf dem Stand anwesenden Vertreters auch nur eines einzelnen 
Haupt- oder Mitausstellers erteilt wurde. 
 
5.6 Widerruf der Zulassung oder Kündigung 
 
Die Kündigung oder der Widerruf einer Zulassung kann auch nur gegenüber einem oder 
mehreren Mitausstellern erfolgen. 
 
Erfolgt die Kündigung oder der Widerruf einer Zulassung gegenüber dem Hauptaussteller, 
gilt sie auch gegenüber allen nicht gekündigten und formal noch zugelassenen Mitausstel-
lern, soweit nicht einer ausdrücklich und schriftlich die Pflichten des Hauptausstellers über-
nimmt. 
 
 

6 Unsere Leistungen / Ausstellerbedarf / Zubehör / Standaus-
stattung 

 
Unsere konkreten Leistungen ergeben sich aus dem individuellen Angebot bzw. Vertrag.  
 
6.1 Flächenbeschreibung 
 
Soweit nicht anders vereinbart, stellen wir eine leere Fläche innerhalb des zur Veranstaltung 
ausgewiesenen Bereichs auf dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung. 
 
6.2 Ersetzung von Leistungen 
 
Wir können einzelne Leistungen durch ähnliche Leistungen ersetzen, soweit sie für Sie zu-
mutbar sind und den Vertragszweck nicht beeinträchtigen. 
 
6.3 Nicht-Inanspruchnahme von bestellten Leistungen 
 
Leistungen, die von Ihnen nicht in Anspruch genommen werden, führen nicht zu einer Minde-
rung etwa vereinbarter Ausstellergebühren bzw. der Kosten, soweit die Nichtinanspruch-
nahme nicht durch uns verschuldet ist oder andere hier in diesen AGB geregelte Fälle grei-
fen. 
 
6.4 Bestellung von Mobiliar, Strom, Wasser, Bewirtung usw. 
 
Wasser, Abwasser, Müllentsorgung nicht üblicher Mengen, Bewirtung usw. kann über den 
vorgegebenen Messebauer bestellt werden. 
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6.5 Zutrittsberechtigungen, Ausweise 
 
Ausweise für Aufbau-, Stand- und Abbaupersonal werden von uns gestellt. Der Aussteller-
ausweis ist ständig mit sich zu führen und auf Verlangen vorzuweisen. 

 
 

7 Pflichten des Ausstellers 
 
7.1 Allgemeines 
 
Alle Aussteller, die Besucherinnen und Besucher und wir als Veranstalter haben ein Inte-
resse daran, dass die Ausstellung sowohl direkt nach Einlassbeginn und bis zum Veranstal-
tungsende möglichst attraktiv, interessant und vollständig ist. Daher haben wir einige auch 
strenge Regeln aufgestellt, die allen Ausstellern einerseits Pflichten auferlegen, andererseits 
damit aber dazu beitragen, dass alle Aussteller bestmöglich von einer gelungenen Ausstel-
lung profitieren können. 
 
Ihr Stand, Standbauten und angebotene Leistungen und Waren sowie das Auftreten Ihrer 
Beschäftigten bzw. Gehilfen müssen dem Veranstaltungszweck entsprechen. Außerdem gilt: 
 

• Verherrlichung oder Verniedlichung von Gewalt, Krieg, Rassismus, Diskriminierung, 
Extremismus und dergleichen ist verboten und zu unterlassen bzw. zu unterbinden. 
 

• Die Verwendung von Waffen, waffenähnlicher Gebilde, gefährlicher Gegenstände 
oder anderer Inhalte, die gesundheitsgefährdend oder dem Veranstaltungszweck wi-
dersprechend sein können, ist verboten. 

 

• Verboten sind allgemein politische, diskriminierende, rassistische, sexistische, ge-
waltverherrlichende, extremistische, propagandistische, militaristische, paramilitäri-
sche oder sonst gegen die guten Sitten verstoßende Äußerungen, Andeutungen, Uni-
formen, Symbole oder Darstellungen. 
 

• Äußerungen, Andeutungen oder Darstellungen, die mit demokratischen Grundwerten 
und/oder dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unvereinbar sind 
und/oder sich auf das friedliche Zusammenleben der Menschen in Deutschland bzw. 
dem Land, in dem die Veranstaltung stattfindet, negativ auswirken können, sind ver-
boten. 
 

• Ebenso verboten sind Handlungen, die Gäste, Teilnehmer oder andere Personen 
dazu veranlassen könnten, den friedlichen Ablauf der Veranstaltung zu stören bzw. 
zu beeinträchtigen. 

 
7.2 Keine Pflichtenreduzierung durch unsere Kontrollen  
 
Eine Kontrolle oder eine Abnahme durch uns, unsere Gehilfen oder Vertreter der Veranstal-
tungsstätte ändert nichts an Ihrer weiterhin umfänglichen und eigenständigen Verantwortung 
für Ihren Standbereich und -betrieb. 
 
7.3 Keine Duldung bei Nicht-Ahndung   
 
Durch eine Nicht-Kontrolle, eine Nicht-Ahndung oder ein Untätigsein durch uns entsteht aus-
drücklich keine Duldung etwaiger Verstöße gegen diese AGB und Vereinbarungen, und da-
mit auch kein Anspruch für Sie auf Fortbestand bzw. Bestandsschutz vertrags-, rechts- oder 
sonst ordnungswidriger Handlungen oder Unterlassungen. 
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7.4 Ihre Pflichten 
 
Sie verpflichten sich zu folgenden Leistungen, soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart: 

• Zahlungen der Ausstellergebühren und etwaiger Nebenkosten. 

• Aufbau, Betrieb und Abbau des eigenen Standbereichs. 

• Entsorgung des eigenen Mülls. 

• Verräumung des eigenen Verpackungsmaterials und Werbematerials. 

• Betrieb des eigenen Standbereiches, personelle Besetzung des eigenen Standbe-
reichs nach Maßgabe dieser Bedingungen. 

• Mitbringen von eigenem Werbematerial. 

• Erfüllung eigener Zahlungspflichten wie z.B. GEMA, Künstlersozialkasse, Genehmi-
gungen usw. 

• Beachtung dieser Allgemeinen Bedingungen. 
 

Sie tragen die für Ihre Leistungen anfallenden Kosten selbst. 
 
Ihr Name der Firma bzw. der Unternehmensname muss durch eine Standbeschriftung deut-
lich sichtbar angebracht sein. 
 
7.5 Inhalte/Optik des Standes 
 
Alleinige Tischpräsentationen (d.h. das Aufstellen eines Tischs ohne weitere Elemente auf 
der Standfläche) sind nicht zulässig. Alle Stände müssen mindestens über eine Rückwand 
verfügen. Das Erfordernis von Seitenwänden hängt von der Platzierung ab und wird individu-
ell abgestimmt. 
 
7.6 Keine Störung der Standnachbarn 
 
Sie haben Ihren Stand bzw. Bereich so aufzustellen, zu betreiben und abzubauen, dass er 
die Ihnen zustehende Fläche nicht überschreitet und andere (Mit-)Aussteller nicht stört oder 
beeinträchtigt.  

 
7.7 Anlieferungen vor Aufbau 

 
Zu erwartende Anlieferungen von Messeständen, Ausstellungsmaterialien, Materialien (Pros-
pekte o.ä.) usw. vor Ihrem eigenen Aufbau sind im Voraus der Veranstaltungsstätte bekannt-
zugeben und für die Anlieferung und Zwischenlagerung mit einem deutlichen Hinweis auf die 
Veranstaltung zu versehen.  
 
Eine vorherige Anlieferung ist nach Rücksprache mit der Veranstaltungsstätte möglich.  
 
Das Zustandekommen eines Verwahrungsvertrages gemäß § 688 BGB wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

 
7.8 Anlieferungen während der Veranstaltung 

 
Warenlieferungen oder -abholungen und jegliche Anfahrten mittels Fahrzeugen an den 
Stand dürfen nur mit Zustimmung des Betreibers der Veranstaltungsstätte, und auch dann 
nur außerhalb der Öffnungszeiten bzw. Veranstaltungszeiten erfolgen. Für etwa erforderliche 
Nachlieferungen innerhalb des Veranstaltungsgeländes während der Öffnungszeiten darf 
kein Kraftfahrzeug oder ähnliches Transportmittel benutzt werden. In jedem Fall sind die ver-
kehrsrechtlichen Vorschriften sowie etwaige Vorgaben des Betreibers der Veranstaltungs-
stätte zu beachten. 
 
7.9 Auf- und Abbau 
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Für den Transport zur, in und von der Standfläche sind Sie selbst verantwortlich. 
 
Zeiten für den Standabbau werden von uns vorab konkret mitgeteilt bzw. der Abbau erfolgt 
nach Vereinbarung. Maßgeblich für den rechtzeitigen Abbau ist die besenreine Rückgabe an 
uns.  
 
Das Bekleben von Säulen, Glasflächen, Wänden, Böden, Fenstern, Decken, Leinwänden 
und Spiegeln usw. und jeglichen Flächen, die nicht ausdrücklich zum Bekleben überlassen 
worden sind, ist auf dem gesamten Gelände der Veranstaltungsstätte untersagt.  
 
Das Einschlagen von Nägeln oder Dekornadeln u.Ä. in Säulen, Vorhänge, Böden, Decken 
und Wänden ist untersagt, ebenso Bohrungen und bauliche Veränderungen jeder Art. Soweit 
Bohrungen o.a. für Sie notwendig sind, müsste hierfür vorab der Eigentümer der Veranstal-
tungsstätte ausdrücklich zustimmen.  
 
Das Abstellen bzw. Anlehnen von Gegenständen an Wänden (nicht: Messebauwänden), 
Säulen und Spiegeln ist untersagt. 
 
Klebebänder zum Verkleben von Kabeln oder für das Anbringen von Plakaten usw. auf ge-
mieteten Messebauten müssen ebenso wie eventuell aufgeklebte Poster/Plakate u.a. und 
anderen Aufhängungen rückstandslos entfernt werden, anderenfalls kann ein etwa dadurch 
entstehender Schaden in Rechnung gestellt werden. 
 
Der Abbau bzw. Rückbau ist erst mit dem Schluss der offiziellen Öffnungszeiten der Veran-
staltung erlaubt. 
 
Abbauarbeiten müssen innerhalb des vereinbarten Zeitraumes abgeschlossen sein. Messe-
stände, Ausstellungsgegenstände oder sonstige Materialien müssen nach Beendigung der 
Veranstaltung unverzüglich entfernt werden und die überlassene Fläche besenrein heraus-
gegeben werden; eine Zwischenlagerung ist ggf. nach vorheriger Vereinbarung und gegen 
Entgelt möglich. Das gilt entsprechend für die Zwischenlagerung jeglicher Transportbehält-
nisse während der Veranstaltung. Das Zustandekommen eines Verwahrungsvertrages ge-
mäß § 688 BGB wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
Generell sorgen Sie für den Transport von eingebrachten Materialien innerhalb der Veran-
staltungsstätte. Trolleys, Handwagen o.Ä. zum Transport innerhalb des Gebäudes vor Ort 
müssen Sie selbst mitbringen oder gegen zusätzliches Entgelt vom Betreiber der Veranstal-
tungsstätte bzw. am Veranstaltungsort anmieten; diese dürfen ausschließlich zweckgemäß 
eingesetzt werden. Sie haften gemeinsam mit dem Bediener der Transportmittel für von die-
sem verursachte Schäden an Boden, Wänden usw. 

 
7.10 Parkmöglichkeiten, Anlieferung, Befahren des Geländes 
 
Das Befahren des Geländes ist nur nach den Bedingungen des Betreibers der Veranstal-
tungsstätte erlaubt. Das Parken auf der Veranstaltungsfläche ist untersagt. 
 
Die ggf. möglichen Zeiten für die Anlieferung außerhalb der Veranstaltungszeiten werden auf 
Anfrage von uns mitgeteilt. 
 
Fahrzeuge, die das Gelände erlaubterweise zum Be- oder Entladen befahren, müssen das 
Gelände unverzüglich wieder verlassen bzw. ordnungsgemäß abgestellt werden, wenn der 
Ladevorgang beendet ist. 
 
Ggf. von uns ausgehändigte Durchfahrtsscheine müssen stets ausgefüllt und gut sichtbar im 
Fahrzeug hinterlegt werden. Dafür teilen Sie uns auch die Daten des Fahrzeugs mit. 
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Das Befahren auf dem Gelände ist nur vorsichtig, den Sichtverhältnissen angepasst und in 
Schrittgeschwindigkeit erlaubt. 
 
Rangierarbeiten, insbesondere Rückwärtsfahren, ist nur mit Personal für die Einweisung 
oder Rückfahrkamera bzw. unter Aufbietung aller Sorgfalt bei ausgeschaltetem Radio und 
offenen Fenstern erlaubt. 
 
Fahrzeuge und Hilfsmaschinen (z.B. auch Stapler) dürfen nur im Rahmen ihrer zweckgemä-
ßen Bestimmung auf dem Gelände genutzt werden. 
 
Das Befahren von Grünflächen und unbefestigten Wegen ist nicht erlaubt. 
 
Etwa notwendige Ausnahmegenehmigungen (z.B. bei einem Gewicht von mehr als 7,5t, bei 
Sonntagsfahrten usw.) müssen Sie selbst beantragen und bezahlen und uns auf Verlangen 
nachweisen. 
 
7.11 Standbetrieb 
 
Sie dürfen an Ihrem Stand nur Ihre oder von Ihren mitzugelassenen Mitausstellern zugeord-
nete Waren, Leistungen, Exponate usw. präsentieren.  
 
Sie müssen Ihren Stand während der gesamten Besucher-Öffnungszeiten sowohl mit kundi-
gem Personal als auch mit angemeldeten (Werbe-)Materialien und Waren vollständig und 
durchgehend besetzt halten. Mindestens eine Person am Stand muss die deutsche Sprache 
beherrschen. 

 
Sie müssen bis zum offiziellen Ende der Besucher-Öffnungszeiten Ihren Standbereich betrei-
ben. Ein vorheriger Abbau oder vorheriges Verlassen des Standes ist nur nach unserer Zu-
stimmung und nur aus wichtigem Grund erlaubt.  
 
Sie dürfen ausschließlich die Leistungen, Produkte und Waren anbieten, für die Sie ange-
meldet sind. Nicht angemeldete Produkte oder Waren oder Werbung für nicht angemeldete 
Leistungen, Produkte und Waren können wir ohne Vorankündigung auf Ihre Kosten entfer-
nen. 
 
Für die Ausstattung des Standes sind Sie selbst verantwortlich, soweit nichts anderes verein-
bart ist. 
 
Durch Sie veranlasste Anwesenheit von Personen, die aufgrund Ihrer Bekanntheit oder auf-
grund anderer Umstände zu Störungen führen könnten (Ansammlungen, Gedränge, Proteste 
usw.), sind von uns vorab ausdrücklich zu genehmigen.  
 
Die Nutzung oder der Einsatz von Gegenständen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder 
aufgrund anderer Umstände zu Störungen führen könnten (Lärm, Geruch, Gedränge usw.), 
sind von uns vorab ausdrücklich zu genehmigen.  
 
Sie sind verpflichtet, Ihren Stand stets sauber und aufgeräumt zu halten. 
 
Für den sicheren Betrieb des Standes sind Sie selbst verantwortlich. Auch eine Abnahme 
oder eine Begehung bspw. durch uns, den Betreiber der Veranstaltungsstätte, die Feuerwehr 
oder das Ordnungsamt usw. befreit Sie nicht von Ihrer Verantwortung. 

 
Der Stand darf in seiner Lage und Größe nicht verändert oder erweitert werden, soweit wir 
nicht vorab ausdrücklich zustimmen. Jede vorgenommenen Vergrößerungen werden nach-
berechnet. 



 

Seite 12 der Aussteller-AGB des bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

 

 
Jegliche Aktivitäten durch Sie oder Ihre Beauftragten außerhalb des Standes (z.B. Werbung) 
sind nur mit unserer vorherigen, ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung erlaubt.  
 
Kann es auf Ihrem Stand zu einem Vertragsschluss kommen, sind Sie selbst verantwortlich, 
ggf. anwendbare gesetzliche Bestimmungen (insbesondere Verbraucherschutzbestimmun-
gen) zu prüfen und umzusetzen. 
 
7.12 Drohnen oder Fluggeräte 

 
Drohnen oder Fluggeräte dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche, vorherige Erlaubnis 
auf dem Gelände und in einer Umgebung von bis zu 500 Metern um die Geländegrenze 
nicht eingesetzt werden. Unsere Erlaubnis steht stets unter dem Vorbehalt auch etwaiger be-
hördlicher Erlaubnisse, für deren Einholung und Kosten Sie verantwortlich sind. 
 
7.13 Tiere 
 
Tiere sind in der Veranstaltungsstätte nicht zugelassen, soweit es sich nicht um Assistenz-
tiere handelt, deren Begleitung eines Ausstellers oder seines Personals notwendig ist. 
 
7.14 Betretungsrecht 
 
Wir und unser beauftragtes Personal sowie die Vertreter der Veranstaltungsstätte haben das 
Recht, jederzeit den Stand und alle Nebenflächen zu betreten und die Einhaltung der Verein-
barungen und Vorschriften zu kontrollieren bzw. Auskunft zur Einhaltung der Vereinbarungen 
und Vorschriften zu verlangen. 
 
7.15 Verkauf, Angebote und Werbung 
 
Der Verkauf von Waren oder Leistungen gegen Geld ist nur nach vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung durch uns gestattet und muss grundsätzlich durch die jeweilige Veranstaltungsbe-
schreibung erlaubt sein. Der Aussteller sorgt in eigener Verantwortung dafür, den Käufer, so-
weit er Verbraucher und soweit es notwendig ist, über sein gesetzliches Widerrufsrecht zu 
belehren.  
 
Die verbale Ansprache von Besucherinnen und Besuchern ist nur auf dem eigenen Stand 
gestattet.  
 
Prospekte, Druckschriften u. ä. dürfen nur auf dem eigenen Stand ausgelegt und verteilt wer-
den. 
 
Ebenso ist das Sammeln von Unterschriften nur auf dem eigenen Stand zulässig. 
 
Werbung durch Lautsprecher und Musikbeschallung oder der Einsatz von akustischen Gerä-
ten ist nur mit unserer vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung zulässig und nur, 
insofern sich benachbarte Aussteller hierdurch nicht beeinträchtigt fühlen oder werden. Eine 
bereits erteilte Genehmigung kann eingeschränkt bzw. untersagt werden, soweit ein berech-
tigter Grund dafür gegeben ist. Im Zweifel haben Sie einer Einschränkung oder Untersagung 
unmittelbar nachzukommen, auch dann, wenn die Berechtigung des Grundes nicht vor Ort 
geklärt werden kann. 
 
Lizenzen der GEMA und anderer Verwertungsgesellschaften haben Sie selbst auf Ihre Kos-
ten einzuholen. 
 
Events und Veranstaltungen auf dem Stand müssen von uns vorab ausdrücklich genehmigt 
werden und dürfen nicht dazu führen, dass der Gang vor dem Stand als Fläche für 
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Zuschauer genutzt wird und dadurch andere Besucher oder benachbarte Stände gestört 
werden. 
 
Jegliche Art von Werbung auf der Veranstaltung außerhalb Ihres Standes dürfen Sie nur mit 
unserer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung betreiben. Das Verteilen von Flyern u.ä. ist 
außerhalb der Standfläche grundsätzlich verboten. 
 
Verboten ist auch die Werbung für Dritte, soweit diese Dritte nicht angemeldete und zugelas-
sene Mitaussteller sind. 

 
7.16 Stromversorgung 
 
Wir stellen die vereinbarte Stromversorgung auf dem Gelände sicher. Die Übergabestelle be-
findet sich in Ihrer Standfläche. Die entsprechenden Anschlusskabel sind von Ihnen vorzu-
halten. 
 
Für die einwandfreie Unterverkabelung, zum und im Stand, sind Sie verantwortlich. 
 
Sie dürfen nur Anschlusskabel und angeschlossene Geräte nach DIN-VDE-Norm verwen-
den. 
 
Der von Ihnen benötigte Stromanschlusswert muss in der Anmeldung angegeben werden. 
Die angegebenen Anschlusswerte sind Grundlage für die technische Auslegung des gesam-
ten Strom- und Leitungsnetzes. 
 
Falls es zu Stromausfällen oder anderen Problemen kommen sollte, weil die angemeldeten 
Anschlusswerte zu niedrig waren oder durch den Einsatz von defektem oder nicht geprüftem 
Material, werden wir Ihnen die Kosten für den Einsatz eines Elektrikers und die Kosten für 
Folgeschäden in Rechnung stellen. 
 
Sollten bei technischen Mängeln der Geräte Probleme im Leitungsnetz auftreten oder durch 
den Betrieb eine Beeinträchtigung der Sicherheit von Besuchern, Mitarbeitern, Mitwirkenden 
oder der Umwelt drohen, können wir den weiteren Betrieb dieses Gerätes untersagen. 
 
Sie tragen dafür Sorge, dass die am Stand verwendeten Geräte und Beleuchtungseinrichtun-
gen täglich nach Ausstellungsende bzw. vor Verlassen des Standes vom Stromnetz getrennt 
werden. 
 
7.17 Standsicherheit 
 
Sie dürfen für Heizungen etc. ausschließlich strombetriebene Geräte verwenden. Der Betrieb 
von gasbetriebenen Geräten ist untersagt. 
 
Sie haben die baurechtlichen und sonstigen Vorschriften für den Aufbau, Betrieb und Abbau 
zu beachten. 
 
Eine etwaige durch uns oder durch Dritte vorgenommene Abnahme oder Begehung des 
Standes befreit Sie nicht von der Pflicht, selbstständig und eigenverantwortlich für die Stand-
sicherheit zu sorgen. 
 
Jegliche Einrichtungen und Aufbauten müssen mindestens windsicher sein bzw. frühzeitig 
abgebaut bzw. gesichert werden. Bedenken Sie, dass es auch in einem umschlossenen 
Raum zu ständigem Wind oder auch plötzlich auftretenden Windstößen kommen kann (z.B. 
beim Öffnen von Außentüren). 
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Wir können jederzeit einen Nachweis über die Standsicherheit (insbesondere Statik) verlan-
gen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht oder haben die von uns beauftragten Fachkräfte 
nicht unerhebliche Bedenken gegen Aufbauten oder Exponate und deren Standsicherheit, 
können wir verlangen, dass die Aufbauten bzw. das Exponat abgebaut, entfernt oder stillge-
legt wird. 
 
Die maximal zulässigen Bauhöhen werden vom Betreiber der Veranstaltungsstätte vorgege-
ben und sind von Ihnen einzuhalten. 
 
7.18 Sicherheitsrelevante Weisungen 
 
Sie sind verpflichtet, unseren Weisungen bzw. denen unseres Ordnungspersonals in Bezug 
auf die Bestimmungen dieser AGB Folge zu leisten. Ansprüche hieraus gegen uns sind aus-
geschlossen, soweit wir die Notwendigkeit der Weisungen nicht zu vertreten haben. 

 
7.19 Sicherheit - insbesondere Brandschutz 
 
Zu keinem Zeitpunkt dürfen Rettungswege, Sicherheitseinrichtungen, Brandschutzeinrichtun-
gen (z.B. Feuerlöscher, Hydranten) ganz oder teilweise verstellt, zugeparkt, zugedeckt oder 
sonst beeinträchtigt oder zweckentfremdet werden. 

 
Alle Standbauteile/Materialien müssen den sicherheits- und brandschutztechnischen Bestim-
mungen bzw. DIN-Normen entsprechen und schwer entflammbar sein. Bestätigungen über 
die Schwerentflammbarkeit bzw. über eine vorschriftsmäßig durchgeführte Imprägnierung 
sind jederzeit bereit zu halten. 

 
Brennbares Material muss von Zündquellen wie Scheinwerfern so weit entfernt sein, dass 
das Material durch diese nicht entzündet werden kann. 
 
Der Einsatz von Gas/Flüssiggas ist nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung erlaubt. Un-
bedingt einzuhalten sind Vorgaben zum sicheren Umgang mit Gas, die sich aus Gesetzen, 
Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und dergleichen ergeben. 
 
Ballons oder Gegenstände, die mit Gasen außer mit Luft befüllt sind, dürfen nur nach unse-
rer vorherigen schriftlichen Zustimmung verwendet werden. Unsere Erlaubnis steht stets un-
ter dem Vorbehalt auch etwaiger notwendiger behördlicher Erlaubnisse, für deren Einholung 
und Kosten Sie verantwortlich sind. 
 
Soweit erforderlich, ist zur Bekämpfung von Entstehungsbränden sind von Ihnen geeignete 
Feuerlöschgeräte in ausreichender Anzahl vorzuhalten. 
 
Zum besonderen Schutz sind alle Wärme erzeugenden und Wärme entwickelnden Elektro-
geräte (z.B. Kochplatten, Scheinwerfer, Transformatoren usw.) auf nicht brennbarer, wärme-
beständiger, asbestfreier Unterlage zu montieren. Entsprechend der Wärmeentwicklung ist 
ein ausreichend großer Abstand zu brennbaren Stoffen sicherzustellen.  
 
Beleuchtungskörper dürfen nicht an Dekorationen oder Ähnlichem angebracht sein. Die Ver-
wendung von UV-Strahlern der Typen UV-B und UV-C darf nur in für deren Betrieb bestimm-
ten Geräten erfolgen. 
 
Die Lagerung von Verpackungsmaterial und sonstigen brennbaren Abfällen auf dem Stand 
ist unzulässig. 
 
Innerhalb des Standes ist die Verwendung unverwehrten Feuers (z.B. brennende Kerzen) 
verboten. 
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Pyrotechnische Erzeugnisse sind auf dem gesamten Gelände der Veranstaltungsstätte ver-
boten. 
 
Die Präsenz mindestens einer weisungsbefugten Person von Ihnen vor Ort ist auch wegen 
der Veranstaltungssicherheit von großer Bedeutung und muss von Ihnen gewährleistet sein. 

 
7.20 Sauberkeit, Müllentsorgung 
 
Sie verpflichten sich, Müll soweit möglich zu vermeiden.  
 
Der Stand und dessen Umfeld sind ständig und laufend sauber zu halten. Sie müssen insbe-
sondere am Ende eines Veranstaltungstages das Gelände rund um den Stand und ggf. da-
vor befindliche Sitzmöbel grob vom Müll befreien.  
 
Abfall ist getrennt zu sammeln. 
 
Sie sind verpflichtet, den anfallenden Müll aus Aufbau, Abbau und Betrieb (vor allem Speise-
reste) in gesonderten Müllbehältern, die auf dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung ste-
hen, zu entsorgen. Für größere Mengen müssen Sie ausreichend Müllbehälter der Veran-
staltungsstätte bestellen. 
 
Wir stellen für die Müllentsorgung der Besucher ausreichende Abfallbehälter im Bereich der 
Veranstaltungsflächen auf. Diese dürfen Sie nicht mit Ihrem Abfall befüllen. 
 
Sondermüll, wie z.B. Fettrückstände, ist durch Sie fachgerecht selbst zu entsorgen.  
 
Gänge und Freiflächen bzw. von uns genutzte Flächen reinigen wir. Dort dürfen Sie nicht Ih-
ren Abfall entsorgen. 
 
Die Standfläche ist besenrein zu hinterlassen. Nicht vollständig geräumte Stände, restliche 
Standbauteile und Verpackungsmaterial o.ä. werden auf Ihre Kosten entfernt. 
 
Die Kosten für die Entsorgung von ungewöhnlichem Müll, ungewöhnlichen Mengen an Müll 
oder ungewöhnlich aufwendig zu entfernenden Mülls (z.B. Konfetti, Kleber, große Volumen 
usw.) werden anteilig auf die jeweiligen Verursacher umgelegt. 
 
7.21 Pflichten, wenn Sie gastronomische Leistungen anbieten 
 
Die Abgabe (gleich ob kostenfrei, kostenpflichtig oder als Proben) von Speisen und Geträn-
ken an Personen, die keinen Ausstellerausweis haben, muss vorab von uns ausdrücklich ge-
nehmigt werden. 

 
 

8 Bewachung 
 
Es erfolgt außerhalb der Veranstaltungszeiten, aber innerhalb der Betriebszeiten der Veran-
staltungsstätte durch uns nur eine allgemeine Bewachung des Veranstaltungsgeländes.  
 
Bei umschlossenen Räumen werden außerhalb der Betriebszeiten der Veranstaltungsstätte 
lediglich die vorhandenen Außentüren verschlossen. 
 
Sie sind selbst verantwortlich, Ihren Stand, Ihr Mobiliar, Ihre Exponate, eingebrachte Gegen-
stände und die von uns überlassenen Gegenstände zu sichern und/oder zu versichern.  
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Wenn Sie selbst außerhalb der Betriebszeiten/Öffnungszeiten eine Bewachung Ihres Stan-
des oder Ihres Equipments vornehmen möchten, so müssen Sie diese über uns bestellen 
bzw. anmelden.  
 
 

9 Nutzung von Marken, Kennzeichen, Urheberrechten usw. 
 
9.1 Nutzungsrechte  
 
Beide Vertragspartner sichern zu, dass der jeweils andere Vertragspartner Namen, Werke, 
Titel, Kennzeichen und Marken (im Weiteren nur noch: Kennzeichen) öffentlich zum Zwecke 
der Vertragsdurchführung nutzen darf (z.B. für die Nutzung Ihres Logos im Ausstellerver-
zeichnis) und dazu jeweils ein einfaches Nutzungsrecht erhält. 
 
Beide Vertragspartner stellen sich gegenseitig zur Durchführung der Veranstaltung und Um-
setzung der Leistungen und Zuständigkeiten die für diesen Zweck notwendigen Rechte an 
den Kennzeichen kostenfrei zur Verfügung und stehen dafür ein, dass diese Rechte frei von 
Rechten Dritter sind. 
 
Durch die vertragsgemäße Nutzung eines Kennzeichens erwirbt der nutzende Vertrags-
partner keine über diesen Vertrag weitergehenden Rechte daran. 
 
Beide Vertragspartner verpflichten sich auch, die bestehenden Kennzeichen nicht in anderen 
Ländern einzutragen oder eintragen zu lassen oder sonst zu verwenden oder verwenden zu 
lassen, um dort Rechte zu generieren. 
 
9.2 Angriff auf Schutzrechte 
 
Beide Vertragspartner verpflichten sich, bereits bestehende Schutzrechte bzw. Kennzeichen-
rechte des jeweils anderen nicht anzugreifen oder angreifen zu lassen. 
 
Soweit die Vertragspartner künftig gemeinsam Rechte an einem Kennzeichen erwerben, gilt 
das Vorstehende entsprechend mit der Maßgabe, dass beide Vertragspartner gleichberech-
tigt Rechteinhaber sind. 
 
Beide Vertragspartner verpflichten sich, auch nach Vertragsende, die bestehenden Kennzei-
chen nicht in Deutschland und nicht in anderen Ländern einzutragen oder eintragen zu las-
sen oder sonst zu verwenden oder verwenden zu lassen, um dort Rechte zu generieren. Die 
Eintragung kann gemeinsam bzw. mittels separater Vereinbarung erfolgen.  
 
9.3 Unternehmens-C.I. 
 
Soweit die Vertragspartner oder Rechteinhaber an ihren Kennzeichen aus rechtlicher Sicht 
oder aus Sicht der Corporate Identity (Unternehmens-C.I.) bestimmte Anforderungen stellen, 
so ist dies dem anderen Vertragspartner im Vorfeld mitzuteilen. 
 
9.4 Sonstiges 
 
Die Verpfändung der Lizenzrechte in diesem Vertrag ist ausgeschlossen. 
 
Vom Vertragspartner erstellte Unterlagen, Graphiken, Aufstellungen, Zeichnungen und Skiz-
zen und andere Gegenstände verbleiben in seinem Eigentum, soweit der Eigentumsüber-
gang nicht Vertragsgegenstand ist.  
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10 Vertraulichkeit / Geheimnisschutz  
 

Sie und wir sind verpflichtet, Inhalte dieses Vertrages ausschließlich auftragsgemäß zu ver-
wenden und im Übrigen auch über das Ende des Vertrages hinaus Stillschweigen zu bewah-
ren.  
 
Sie behalten absolutes Stillschweigen gegenüber Dritten über Unterlagen, Informationen und 
Arbeitsergebnisse und behandeln diese absolut vertraulich, auch über das Vertragsende hin-
aus. Dies gilt für solche Teile der Unterlagen, Informationen oder Arbeitsergebnisse nicht, 
soweit sie bereits öffentlich bekannt sind, von uns öffentlich gemacht sind/werden oder allge-
mein offenkundig sind. Für die Nichtgeltung der Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitsver-
pflichtung sind Sie beweispflichtig. 
 
 

11 Aufzeichnung der Veranstaltung 
 

Wir sind berechtigt, auf der Veranstaltung unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte der 
Gäste und Rechte Dritter selbst Foto- und/oder Videoaufnahmen zu fertigen und diese zu 
Referenz- und eigenen werblichen Zwecken zu verwenden, sofern Sie dies nicht zuvor aus 
wichtigem Grund ausdrücklich ablehnen. In jedem Fall sind wir berechtigt, Aufnahmen zu 
Dokumentations- und Beweiszwecken zu fertigen. 
 
Sie sind verpflichtet, mit anderen beteiligten Rechteinhabern aus Ihrem Einflussbereich, ins-
besondere Mitarbeitern und Unterbeauftragten und etwaigen Mitausstellern, entsprechende 
Vereinbarungen zu treffen, aus denen die Erlaubnis an uns hervorgeht, die Darbietungen 
und Leistungen aufzuzeichnen. 
 
Sie dürfen die Veranstaltung außerhalb Ihrer Standfläche nur mit unserer vorherigen aus-
drücklichen Zustimmung aufzeichnen. Im Falle einer Zustimmung sind Sie selbst dafür ver-
antwortlich, Rechte Dritter zu beachten (z.B. des Gebäudeeigentümers, Besucher usw.). 
 
 

12 Freistellungsverpflichtung durch Sie als Aussteller 
 
Sie sind verpflichtet, uns von jeglicher Inanspruchnahme durch Dritte und Kosten freizustellen, 
die durch eine Inanspruchnahme durch Dritte entstehen, soweit die Inanspruchnahme auf ei-
nem Verstoß von Ihnen gegen eine der hier vereinbarten Regelungen, Vereinbarungen aus 
einem Einzelauftrag, aus einer späteren Vereinbarung, oder gegen eine gesetzliche oder 
sonstige Vorschrift oder einem sonst rechtswidrigen Verhalten beruht. 
 
Diese Freistellungsverpflichtung gilt im Rahmen der gesetzlichen Verjährung auch nach Ver-
tragsende fort, wenn die Inanspruchnahme erst nach Vertragsende erfolgt. Dies gilt auch, 
wenn der Vertrag vorzeitig durch Höhere Gewalt oder andere Ereignisse beendet wurde. 
 
 

13 Vertragsstrafe 
 
Sie sind verpflichtet, für jeden Fall eines schuldhaften Verstoßes gegen den Vertrag eine an-
gemessene Vertragsstrafe zu zahlen. In diesem Fall können wir die Höhe der Vertragsstrafe 
nach eigenem Ermessen bestimmen, deren Angemessenheit im Streitfall von dem an unse-
rem Geschäftssitz zuständigen Gericht überprüft werden kann.  
 
Im Fall des Verlassens, Abräumens oder Abbaus des Standes vor dem offiziellen Ende der 
Öffnungszeiten für Besucher gilt eine Mindestvertragsstrafe von 500 € netto als angemessen 
(nicht hierunter fallen Aufräumarbeiten, die für den Besucher nicht erkennbar bzw. sichtbar 
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sind). Umsatzsteuer wird hierauf zusätzlich nur berechnet, wenn die Finanzverwaltung die 
Vertragsstrafe zu diesem Zeitpunkt als umsatzsteuerbar ansehen sollte. 

 
Ein von Ihnen erfüllter Schadenersatzanspruch wird auf die Vertragsstrafe angerechnet. 

 
Diese Vertragsstrafenverpflichtung gilt im Rahmen der gesetzlichen Verjährung auch nach 
Vertragsende fort, wenn der die Vertragsstrafe auslösende Grund erst nach Vertragsende 
entsteht oder uns erst nach Vertragsende bekannt wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag vor-
zeitig durch Höhere Gewalt oder andere Ereignisse beendet wurde. 
 
 

14 Ihre Haftung als Aussteller 
 
Sie haften für alles, was in bzw. auf Ihrem Standbereich passiert, in eigener Verantwortung, 
soweit wir nicht im Sinne der Ziffer 15 haftbar sind. 
 
Sie haben im Rahmen Ihrer Obhuts- und Sorgfaltspflicht gemäß § 278 BGB das Verschulden 
von Personen zu vertreten, die auf Ihre Veranlassung hin mit dem Vertragsgegenstand in 
Berührung kommen (z.B. Ihre Betriebsangehörigen, Ihre von Ihnen eingeladenen Gäste, 
Kunden oder von Ihnen beauftragte Handwerker, Transporteure, Techniker), soweit nicht 
diese Personen den Schaden nur bei Gelegenheit ihrer Zugriffsmöglichkeit auf den Vertrags-
gegenstand verursacht haben und/oder unserem Verantwortungsbereich unterfallen. 

 
Sie tragen die Beweislast dafür, dass die schadensverursachende Person nicht unter Ihre 
Obhuts- und Sorgfaltspflicht gemäß § 278 BGB fällt. 
 
Soweit Sie einen Schaden an von uns überlassenen Gegenständen verursachen, ist uns der 
Neupreis zu erstatten sowie der Schaden, der durch die Zeit der Beschaffung bzw. Repara-
tur entsteht. 
 
 

15 Unsere Gewährleistung und Haftung  
 
15.1 Allgemeines 
 
Wir haften nicht und gewähren keinen Erfolg durch die Teilnahme an der Veranstaltung 
bspw. durch Zugewinn von Kunden, Steigerung der Bekanntheit o.a. Wir haften auch nicht 
für eine Mindestzahl an Ausstellern und Veranstaltungsbesuchern. 
 
15.2 Garantiehaftung 
 
Eine Garantiehaftung wird ausgeschlossen.  
 
15.3 Minderungsrecht  
 
Ebenso wird das Minderungsrecht ausgeschlossen. Der Ausschluss des Minderungsrechts 
gilt aber nicht für Mängel, die von uns arglistig verschwiegen sind, sowie für durch uns zuge-
sicherte Eigenschaften. Ferner gilt dieser Ausschluss nicht bei unstreitigen oder gerichtlich 
festgestellten Ansprüchen von Ihnen. Die Minderung ist auch nur insoweit ausgeschlossen, 
als Ihnen das Recht untersagt ist, die Minderung durch Abzug des vereinbarten Preises 
durchzusetzen. Sie können bzw. müssen etwaige Rückforderungsansprüche gemäß § 812 
BGB selbst geltend machen und durchsetzen. 
 
15.4 Haftung für Mängel, die bereits vor Vertragsschluss vorhanden sind 
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Unsere verschuldensunabhängige Haftung nach § 536a Absatz 1, 1. Alternative BGB wegen 
Mängeln im Rahmen einer Vermietung, die bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vor-
handen sind, ist ausgeschlossen, soweit wir den Mangel nicht arglistig verschwiegen haben 
oder soweit es sich um eine wesentliche Vertragspflicht („Kardinalpflicht“, Kardinalpflichten 
sind solche Pflichten, die vertragswesentliche Rechtspositionen beinhaltet, die Ihnen nach 
Inhalt und Zweck des Vertrages durch uns gerade zu gewähren sind bzw. auch solche 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglichen und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen und vertrauen dürfen) han-
delt. Diese Haftungsbeschränkung gilt sinngemäß auch für unsere Haftung im Hinblick auf 
den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
 
15.5 Haftung für eingebrachte Gegenstände 
 
Für die von Ihnen auf das Veranstaltungsgelände eingebrachten Gegenstände übernehmen 
wir keine Haftung, soweit nicht anders vereinbart bzw. geregelt. Diese Gegenstände lagern 
auf eigene Gefahr von Ihnen auf dem bzw. im Veranstaltungsgelände. 
 
15.6 Ersatz von Aufwendungen und Wegnahmerecht 
 
§ 539 Absatz 1 BGB wird ausgeschlossen. 
 
15.7 Übrige Haftungsbeschränkungen 
 
Wir haften für leichte Fahrlässigkeit nur bei Verletzung von Kardinalpflichten. 
 
Kardinalpflichten sind solche Pflichten, die vertragswesentliche Rechtspositionen beinhaltet, 
die Ihnen nach Inhalt und Zweck des Vertrages durch uns gerade zu gewähren sind bzw. 
auch solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen und ver-
trauen dürfen. 
 
Unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit dieser Kardinalpflichten ist beschränkt auf den 
nach der Art des Vertrages vorhersehbaren, vertragstypischen Durchschnittsschaden.  

 
Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Vertragsgegenstandes 
sind, sind nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
des Vertragsgegenstandes typischerweise zu erwarten sind. 

 
Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtver-
letzung, auch nicht beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften, sowie auch nicht für Ihre An-
sprüche aus Produkthaftung und aus gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen. 
 
Die Haftungsbeschränkungen gelten im gleichen Umfang zu Gunsten unserer Organe, unse-
rer Beschäftigten und sonstigen Erfüllungsgehilfen und unseren Subunternehmern. 

 
Wir haften für jede Art von Fahrlässigkeit und Vorsatz bei der uns zurechenbaren Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit von Ihnen. 
 
 

16 Kündigung / Widerruf der Zulassung  
 

Der Vertrag ist nur für die konkret vereinbarte Veranstaltung geschlossen und endet, wenn 
sie im Verhältnis zwischen uns und Ihnen vollständig abgewickelt ist. 
 
Der Vertrag kann nach folgender Maßgabe gekündigt bzw. die Zulassung als Aussteller wi-
derrufen werden.  
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16.1 Vorrang der Regelungen, wenn mehrere Tatbestände zutreffen 
 
Regelungen zur Höheren Gewalt haben Vorrang, Regelungen zur Stornierung treten hinter 
die Kündigung bzw. den Widerruf der Zulassung zurück. 

 
16.2 Kündigung durch uns 

 
Wir können bei einer erhöhten und/oder nicht vorhergesehenen, die Durchführung der Ver-
anstaltung nicht zumutbaren Gefahrenlage oder aus wichtigem Grund den Vertrag kündigen 
bzw. die Zulassung als Aussteller widerrufen.  
 
16.3 Kündigung durch Sie aus wichtigem Grund 

 
Sie können den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Ihnen unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen In-
teressen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung der Leistungen 
und/oder bis zur vereinbarten Beendigung aufgrund eines Verhaltens von uns nicht zugemu-
tet werden kann. Im Übrigen gelten die Regelungen zur Höheren Gewalt. 
 
Kein wichtiger Grund sind die in Ziffer 3.8 genannten Zahlen, Erwartungen bzw. Erfahrun-
gen. 

 
Kündigen Sie aus wichtigem Grund, ist die vereinbarte Gebühr bis auf den Teil zu kürzen, 
den Sie anderweitig verwerten können und/oder der für Sie bereits von Nutzen war. 

 
16.4 Sonstiges zur Kündigung 

 
Im Übrigen ist eine Kündigung ausgeschlossen.  

 
 

17 Höhere Gewalt / Nichtdurchführung der Veranstaltung 
 
17.1 Unmöglichkeit der Veranstaltungsdurchführung 

 
Im Falle Höherer Gewalt, die zu einem Ausfall, einem Abbruch oder einer Unterbrechung der 
Veranstaltung führt, werden wir von unserer Leistungspflicht – bei teilbaren Leistungen, soweit 
für Sie zumutbar, auch teilweise hinsichtlich des betroffenen Teils – frei (§ 275 Absatz 1 BGB). 
 
Höhere Gewalt, die die Durchführung der Veranstaltung mittelbar unmöglich macht (z.B. weil 
die Halle nicht an uns überlassen werden kann) oder im Sinne des § 275 Absatz 2 BGB 
stört, macht auch die Durchführung des Vertrages zwischen Ihnen und uns unmöglich. Inso-
weit ist der Bestand des Vertrages zwischen Ihnen und uns also abhängig von der Möglich-
keit der Durchführung der Veranstaltung. 
 
Es wird klargestellt, dass diese Bestimmungen auch gelten, wenn nicht die Veranstaltung (Be-
ginn bis Ende) betroffen bzw. gestört ist, aber notwendige Vorbereitungsarbeiten, und die Vor-
nahme dieser Arbeiten im Sinne der vorstehenden Bestimmungen unmöglich wurden. 
 
17.2 Rechtsfolgen 

 
Wir können den Teil der vereinbarten Ausstellergebühren und Kosten verlangen bzw. einbe-
halten, der den von uns bereits vertragsgemäß und in berechtigter Erwartung der Durchfüh-
rung der Veranstaltung erbrachten Leistungen entspricht, soweit wir diese nicht anderweitig 
verwerten können und die wir berechtigterweise für erforderlich halten durften; es wird – für 
Sie und uns jeweils widerleglich – vermutet, dass der Aufwendungsersatz 30 % der 
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vereinbarten Ausstellergebühren beträgt. Sie und wir haben jeweils das Recht nachzuwei-
sen, dass der Betrag angemessen höher oder niedriger anzusetzen ist, wobei für Ihren 
Nachweis eine substantiierte Behauptung ausreicht. 

 
Wir können bereits tatsächlich erbrachte Werbeleistungen und andere Leistungen für die 
Veranstaltung entsprechend dem vorstehenden Absatz anteilig abrechnen. 

 
Soweit eine Leistung mehreren Ausstellern zu Gute kommt und/oder eine Umlage auf meh-
rere Aussteller erfolgt, geschieht dies anteilig zum jeweiligen zuletzt vereinbarten Nettoum-
satz. Die Anzahl der Aussteller bemisst sich nach der Summe aller zahlenden bzw. zah-
lungspflichtigen Aussteller (inklusive Mitaussteller) zum Zeitpunkt der Absage der Veranstal-
tung; das Risiko des Zahlungsausfalls einzelner Aussteller geht zu unseren Lasten. 
 
Im Übrigen sind erfolgte Leistungen nach §§ 346 BGB rückabzuwickeln. 

 
Wir sind berechtigt, die Rückabwicklung um den Zeitraum auszusetzen, der für die Gesamt-
berechnung inkl. der Zusammenstellung und Klärung sämtlicher Kostenpositionen notwendig 
ist. Soweit weniger als 50% dieser Kostenpositionen noch zu klären sind, nehmen wir die 
Rückabwicklung bzgl. des anderen Teils vor. 
 
Sie haben einen Anspruch auf Auskunft über unsere Bemühungen bzgl. der Zusammenstel-
lung und Klärung, die wir auch über eine Bestätigung bzw. einen Bericht eines Rechtsan-
walts oder Wirtschaftsprüfers leisten können. 

 
Soweit im Nachhinein Rückerstattungen der von uns bereits an unsere Leistungsträger (z.B. 
Vermieter der Location, Messebau usw.) geleisteten Zahlungen erfolgen und diese vorbe-
haltlos und unwiderruflich bei uns eingehen und damit den Schaden verringern, sind diese 
nachträglichen Zahlungen anteilig mit denen einbehaltenen bzw. geforderten Ausstellerge-
bühren zu verrechnen. Wir sind berechtigt, von diesen Zahlungen unsere Aufwendungen 
(bspw. auch Anwaltskosten) abzuziehen. 

 
Zum Nachweis der hier genannten, durch uns getätigten Zahlungen, die zu einer Erstat-
tungspflicht durch Sie führen, reicht eine Bestätigung eines Rechtsanwalts oder Wirtschafts-
prüfers über deren Richtigkeit aus. Eine Vorlage der Belege ist nicht geschuldet. 

 
Schadenersatzansprüche, entgangener Gewinn, Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen u.ä. uns gegenüber sind ausgeschlossen, soweit wir die Absage bzw. den Abbruch 
nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt haben. 

 
Diese Folgen gelten auch, soweit Unmöglichkeit gemäß § 275 Absatz 2 oder Absatz 3 BGB 
vorliegt.  

 
 

18 Stornierung 
 

Soweit Sie den Vertrag aus einem Grund aufheben möchten, den wir nicht zu vertreten ha-
ben und der nicht auf Höherer Gewalt oder anderen gesetzlich geregelten Gründen beruht 
(„Stornierung“), so ist dies nach folgender Maßgabe möglich. Die Stornierung muss schrift-
lich erfolgen.  
 
Der maßgebliche Zeitpunkt für die Bemessung der Pauschalen ist der Eingang Ihrer Stornie-
rung bei uns. 

 
18.1 Unser Wahlrecht bei Stornierung 
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Wir können wahlweise die konkret vereinbarten Preise abzüglich ersparter Aufwendungen 
geltend machen oder unsere Kosten und unseren entgangenen Gewinn mit einer Pauschale 
abrechnen. 
 
In beiden Fällen müssen Sie die Kosten von Dritten erstatten (z.B. in Erwartung der Durch-
führung der Veranstaltung zugemietete Licht- oder Tontechnik, angefordertes fremdes Per-
sonal, zubestelltes Catering usw.), die durch diese Dritten bei uns oder direkt bei Ihnen gel-
tend gemacht werden, soweit diese Leistungen nicht in unser vereinbartes Honorar und in 
die Pauschalen eingepreist sind, wofür wir beweispflichtig sind. 

 
18.1.1 Wenn wir die Pauschale wählen 
 
Wählen wir die Pauschalisierung, gelten folgende Pauschalen: 
 

• Beim Verlangen nach einer Vertragsaufhebung bis 16 Wochen vor der geplanten 
Veranstaltung 50 % der vereinbarten Teilnehmergebühren, 

• bis 8 Wochen vor der der geplanten Veranstaltung 80 % der vereinbarten Teilneh-
mergebühren. 

 
Bemessungsgrundlage ist der auf unsere Vergütung entfallende und zum Stornierungszeit-
punkt tatsächlich bestehende Nettoauftragswert.  
 
Sie haben die Möglichkeit, nachzuweisen, dass uns kein Schaden oder ein geringerer Scha-
den entstanden ist. In diesem Fall müssen Sie dann nur diesen geringeren Betrag anstelle 
der Pauschale erstatten. 
 
Sind ausdrücklich (auch) weitere Dienstleistungen vereinbart, gilt: 

 
Soweit wir einen bestimmten, vereinbarten Erfolg schulden (im Sinne eines Werkvertrages 
nach § 631 BGB) gilt: Wir sind berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; wir müs-
sen uns jedoch dasjenige anrechnen lassen, was wir infolge der Aufhebung des Vertrags an 
Aufwendungen ersparen oder durch anderweitige Verwendung unserer Arbeitskraft erwer-
ben oder zu erwerben böswillig unterlassen. Es wird widerleglich vermutet, dass uns 10 % 
der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung 
zustehen. 

 
Soweit wir nur die ordnungsgemäße Erbringung einer Dienstleistung schulden (im Sinne ei-
nes Dienstvertrages nach § 611 BGB) gilt: Wir können den tatsächlich angefallenen Aufwand 
abrechnen, ebenso die tatsächlichen Lohnkosten, die durch die Absage anfallen, soweit die 
für die Auftragserfüllung vorgesehenen Beschäftigten nicht anderweitig eingesetzt werden 
können oder der anderweitig mögliche und zumutbare Einsatz böswillig unterlassen wird. 
 
18.1.2 Wenn wir die konkrete Schadensberechnung wählen 
 
Wählen wir die konkrete Berechnung der Vergütung, behalten wir unseren Anspruch auf die 
Vergütung. Wir müssen uns aber dasjenige anrechnen lassen, was wir infolge der Beendi-
gung des Vertrags an Aufwendungen ersparen oder durch anderweitige Verwendung unse-
rer Arbeitskraft erwerben oder zu erwerben böswillig unterlassen. Es wird widerleglich ver-
mutet, dass uns 10 % der auf den noch nicht erbrachten Teil der vereinbarten Leistungen 
entfallenden vereinbarten Vergütung zusteht. 

 
18.2 Dauer der Ausübung des Wahlrechts 
 
Wir können das Wahlrecht so lange ausüben, bis eine Einigung oder rechtskräftige gerichtli-
che Entscheidung über die Abwicklung erfolgt ist. Das bedeutet auch, dass wir die Wahl 
„Pauschale“ ändern können in die Wahl „konkrete Berechnung“, solange über die Pauschale 
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keine Einigung erzielt wird oder rechtskräftige gerichtliche Entscheidung ergeht, ebenso um-
gekehrt. 
 
18.3 Ihr vorheriges Auskunftsrecht 
 
Sie können vorab eine Berechnung der je nach Ausübung der Wahl entstehenden Kosten im 
Fall einer Stornierung verlangen. Für die Berechnung benötigen wir einen angemessenen 
Zeitraum von mindestens 5 Werktagen (Montag - Freitag). Wir sind berechtigt, von dieser 
Berechnung im Falle der Vertragsabwicklung nach einer Stornierung um bis zu 10 % nach 
oben abzuweichen, wenn wir nachweisen können, dass aufgrund der Kurzfristigkeit eine kor-
rekte Berechnung nicht möglich war. Wir können unseren Aufwand für diese Berechnung an-
gemessen vergütet verlangen. 
 
 

19 Sonstiges 
 
19.1 Abtretung 

 
Die Abtretung von nicht auf Geld gerichteten Ansprüchen gegen uns ist ausgeschlossen, so-
weit wir ein schützenswertes Interesse an dem Ausschluss haben oder Ihre berechtigten Be-
lange an der Abtretbarkeit unsere berechtigten Belange an der Nichtabtretbarkeit nicht über-
wiegen. 
 
19.2 Gerichtsstand 

 
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem Verhältnis mit Ihnen ist unser Geschäftssitz. Wir 
sind auch berechtigt, den Gerichtsstand an Ihrem Geschäftssitz zu wählen.  
 
19.3 Rechtswahl 

 
Es gilt deutsches Recht. 

 
19.4 Sprache 

 
Sollten diese Allgemeinen Bedingungen neben der deutschen Sprache in eine andere Spra-
che übersetzt sein, hat im Zweifel stets die deutsche Version Vorrang. 

 
19.5 Geltungserhaltung 

 
Sie und wir sind verpflichtet, dann, wenn einzelne oder mehrere Regelungen aus anderen 
Gründen als den Bestimmungen betreffend das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen nach §§ 305 bis 310 BGB unwirksam oder nichtig sind oder eine ausfüllungsbedürftige 
Regelungslücke entsteht, durch eine wirksame Regelung ersetzen bzw. die Lücke ausfüllen, 
die in ihrem rechtlichen und wirtschaften Gehalt der unwirksamen oder nichtigen Regelung 
und dem Vertragszweck entspricht.  

 
§ 139 BGB (Teilnichtigkeit) wird ausgeschlossen.  

 
Beruht die Unwirksamkeit einer Regelung auf einem in ihr festgelegten Maß der Leistung 
oder der Zeit (Termin oder Frist), so ist diese Regelung mit einem dem ursprünglichen Maß 
am nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. 
 
 
Stand: 26.02.2025 


